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©  Eine  Vorrichtung  zur  Handhabung  von  Lasten, 
mit  einer  zur  Aufnahme  der  Last  (1)  dienenden  Auf- 
nahmeeinrichtung  (2)  und  einer  die  Aufnahmeeinrich- 
tung  (2)  tragenden  und  diese  betätigenden  Stellein- 
richtung  (3),  ist  zur  platzsparenden  Handhabung  bei 
einfachster  Konstruktion  derart  ausgebildet,  daß  die 
Aufnahmeeinrichtung  (2)  eine  die  Last  (1)  oder  die 
die  Last  (1)  tragenden  bzw.  an  der  Last  (1)  befestig- 
ten  Auflageteile,  Schultern  (4)  oder  dgl.  zumindest 
teilweise  untergreifende,  vorzugsweise  horizontal  an- 
geordnete  Aufnahmeleiste  (5)  aufweist,  daß  die  Auf- 
nahmeleiste  (5)  gemeinsam  mit  Stangen  und/oder 
Balken  der  Stelleinrichtung  (3)  ein  Parallelogramm 
(6)  bilden,  dessen  Schenkel  jeweils  über  Gelenke  (7, 
8,  9,  10)  miteinander  verbunden  sind,  daß  der  der 
Aufnahmeleiste  (5)  gegenüberliegende  Schenkel  (11) 
an  einer  an  einem  vorzugsweise  vertikalen  Balken 
(12)  ausgebildeten  Führung  (13)  vertikal  verschieb- 
bar  angelenkt  ist  und  daß  sich  ein  Betätigungsorgan 
(16)  zwischen  dem  Balken  (12)  und  einem  der  die 
Aufnahmeleiste  (5)  mit  dem  dazu  parallelen  Schen- 
kel  (11)  verbindenden  seitlichen  Schenkel  (14,  15) 
des  Parallelogramms  (6)  erstreckt. 

Fig.  3  
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur 
Handhabung  von  Lasten,  mit  einer  zur  Aufnahme 
der  Lasten  dienenden  Aufnahmeeinrichtung  und  ei- 
ner  die  Aufnahmeeinrichtung  tragenden  und  diese 
betätigenden  Stelleinrichtung. 

Vorrichtungen  zur  Handhabung  von  Lasten  der 
in  Rede  stehenden  Art  sind  seit  Jahren  aus  der 
Praxis  in  den  unterschiedlichsten  Ausführungsfor- 
men  bekannt.  So  werden  bspw.  im  Bereich  der 
Lagertechnik  und  automatischen  Materialhandha- 
bungstechnik  sog.  Regalbediengeräte  und  Trans- 
portfahrzeuge  verwendet.  Solche  Geräte  bzw.  Fahr- 
zeuge  weisen  zur  Handhabung  von  Lasten  unter- 
schiedlichste  Lastgreifer  auf,  die  bspw.  im  Sinne 
von  Teleskopgabeln  ausgeführt  sind.  Teleskopga- 
beln  tragen  die  Last  von  unten  und  erfordern  daher 
einen  doch  erheblich  Raum  zum  Plazieren  der  Ga- 
beln  unterhalb  der  Last  -  und  zwar  an  allen  Hand- 
habungspositionen. 

Teleskopgabeln  eignen  sich  besonders  gut  für 
die  Lasthandhabung  sog.  Euro-Paletten,  weil  diese 
Holzpaletten  aufgrund  ihrer  Konstruktion  einen  hin- 
reichenden  Platz  für  die  Gabeln  unterhalb  der  zu 
hebenden  Last  bzw.  unterhalb  der  eigentlichen  Pa- 
lettenoberfläche  aufweisen.  Bei  der  Handhabung 
anderer  Lasten,  z.B.  Lasten  auf  sog.  Maschinenpa- 
letten  nach  DIN  55  201,  sind  jedoch  die  herkömm- 
lichen  Teleskopgabeln  nur  wenig  geeignet,  da  der 
unterhalb  der  Maschinenpalette  zur  Verfügung  ste- 
hende  Platz  äußerst  gering  ist.  Folglich  sind  hier 
zusätzliche  Querbalken  erforderlich,  um  einen  hin- 
reichenden  Platz  zum  Einfahren  der  Teleskopga- 
beln  zu  schaffen.  Dies  wiederum  verkleinert  die 
Kapazität  des  Lagers  erheblich  und  sorgt  so  für 
zusätzliche  Lagerkosten.  Hinzu  kommt  die  Tatsa- 
che,  daß  die  Fertigungskosten  der  Gabeln  relativ 
hoch  sind,  da  sie  stets  mehrere  bearbeitete  Bautei- 
le  aufweisen.  Die  Betätigung  der  Gabeln  erfolgt 
üblicherweise  über  Ketten,  die  sich  aufgrund  steti- 
ger  Materialermüdung  ausdehnen  und  daher  regel- 
mäßig  nachzustellen  sind.  Im  übrigen  müssen  die 
Ketten  ständig  geschmiert  werden,  was  abermals 
erhebliche  Kosten  mit  sich  bringt. 

Des  weiteren  sind  Vorrichtungen  zur  Handha- 
bung  von  Lasten  bekannt,  wonach  die  Last  auf 
Rollenelementen  übergeben  wird.  Der  Antrieb  sol- 
cher  Vorrichtungen  erfolgt  meist  über  direkt  ange- 
triebene  Rollen  oder  über  eine  Verschiebungskette. 
Eine  Vorrichtung  der  in  Rede  stehenden  Art  läßt 
sich  jedoch  nur  in  solchen  Systemen  verwenden, 
die  in  einer  Ebene  konzipiert  sind,  so  bspw.  bei 
fahrerlosen  Transportwagen.  Ein  wesentlicher 
Nachteil  der  in  Rede  stehenden  Vorrichtung  ist 
darin  zu  sehen,  daß  sämtliche  Ablageplätze  Rollen- 
elemente  erfordern.  Des  weiteren  müssen  die  Hö- 
henstellungen  zwischen  den  Rollenelementen  und 
den  mit  Rollenelementen  versehenen  Ablageplät- 
zen  recht  exakt  zusammenpassen  und  Durchbie- 

gungen  der  Maschinenelemente  bzw.  des  Rah- 
mens  dürfen  nicht  zu  groß  sein.  Aufgrund  der  ho- 
hen  Elastizitäten  von  Aufbauten  eignen  sich  solche 
Vorrichtungen  nur  wenig  in  Lagersystemen  mit 

5  mehreren  Ebenen. 
Des  weiteren  sind  aus  der  Praxis  sog.  Regalbe- 

diengeräte  bekannt,  bei  denen  Lasthandhabungs- 
einrichtungen  mit  Saugnäpfen  oder  Magneten  vor- 
gesehen  sind.  Dabei  müssen  jedoch  die  zu  heben- 

io  den  Lasten  stets  sauber  und  vor  allem  aber  leicht 
sein.  Folglich  eignen  sich  solche  Vorrichtungen 
nicht  bei  verschmutzten  und/oder  äußerst  schweren 
Lasten. 

Schließlich  sind  auch  Vorrichtungen  zur  Hand- 
75  habung  von  Lasten  bekannt,  die  sog.  Hebeseile 

verwenden.  Dabei  ist  jedoch  die  Automatisierung 
eines  solchen  Systems  äußerst  schwierig  und  das 
Stapeln  der  Lasten  ist  nur  mit  Sonderanordnungen 
bzw.  besonderen  Stapeleinrichtungen  möglich. 

20  Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  daher  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  eine  Vorrichtung  zur  Handhabung 
von  Lasten  der  in  Rede  stehenden  Art  so  auszuge- 
stalten  und  weiterzubilden,  daß  eine  platzsparende 
Handhabung  auch  verschmutzter  und  schwerer  La- 

25  sten  bei  einfacher  und  dabei  kostengünstiger  Kon- 
struktion  möglich  ist. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  zur  Hand- 
habung  von  Lasten  ist  durch  die  Merkmale  des 
Patentanspruches  1  gekennzeichnet.  Danach  ist 

30  eine  Vorrichtung  zur  Handhabung  von  Lasten  derart 
ausgebildet,  daß  die  Aufnahmeeinrichtung  eine  die 
Last  oder  die  die  Last  tragenden  bzw.  an  der  Last 
befestigten  Auflageteile,  Schultern  oder  dgl.  zumin- 
dest  teilweise  umgreifende,  vorzugsweise  horizon- 

35  tal  angeordnete  Aufnahmeleiste  aufweist,  daß  die 
Aufnahmeleiste  gemeinsam  mit  Stangen  und/oder 
Balken  der  Stelleinrichtung  ein  Parallelogramm  bil- 
den,  dessen  Schenkel  jeweils  über  Gelenke  mitein- 
ander  verbunden  sind,  daß  der  der  Aufnahmeleiste 

40  gegenüberliegende  Schenkel  an  einer  an  einem 
vorzugsweise  vertikalen  Balken  ausgebildeten  Füh- 
rung  vertikal  verschiebbar  angelenkt  ist  und  daß 
sich  ein  Betätigungsorgan  zwischen  dem  Balken 
und  einem  der  die  Aufnahmeleiste  mit  dem  dazu 

45  parallelen  Schenkel  verbindenden  seitlichen  Schen- 
kel  des  Parallelogramms  erstreckt. 

In  erfindungsgemäßer  Weise  ist  erkannt  wor- 
den,  daß  ein  sonst  übliches  Untergreifen  oder  Fest- 
halten  der  zu  handhabenden  Last  dadurch  verein- 

st)  facht  werden  kann,  daß  die  Aufnahmeeinrichtung 
eine  Aufnahmeleiste  aufweist,  die  entweder  die  zu 
tragende  Last  selbst  oder  daran  befestigte  Auflage- 
teile,  Schultern  oder  dgl.  zumindest  teilweise  unter- 
greift.  Des  weiteren  bildet  die  Aufnahmeleiste  ge- 

55  meinsam  mit  Stangen  und/oder  Balken  der  Stellein- 
richtung  ein  Parallelogramm,  wobei  die  Schenkel 
des  Parallelogramms  über  Gelenke  miteinander 
verbunden  sind.  Da  der  der  Aufnahmeleiste  gegen- 
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überliegende  Schenkel,  d.h.  der  obere  Schenkel, 
an  einer  an  einem  vorzugsweise  vertikalen  Balken 
ausgebildeten  Führung  vertikal  verschiebbar  ange- 
lenkt  ist,  hält  die  Aufnahmeleiste  in  jeder  Arbeitspo- 
sition  ihre  ursprüngliche,  d.h.  horizontale,  Lage.  Mit 
anderen  Worten  ist  die  erfindungsgemäße  Vorrich- 
tung  derart  konzipiert,  daß  die  Aufnahmeleiste  und 
somit  auch  die  zu  handhabende  Last  in  einer  hori- 
zontalen  Ebene  bewegbar  ist,  wobei  die  Last  von 
dem  vertikalen  Balken  weg  oder  auf  den  vertikalen 
Balken  zu  bewegt  werden  kann.  Des  weiteren  ist 
ein  Betätigungsorgan  vorgesehen,  das  sich  zwi- 
schen  dem  vertikalen  Balken  und  einem  der  die 
Aufnahmeleiste  mit  dem  dazu  parallelen  Schenkel 
verbindenden  seitlichen  Schenkel  des  Parallelo- 
gramms  erstreckt.  Dabei  kann  das  Betätigungsor- 
gan  sowohl  mit  dem  dem  Balken  nächsten  als 
auch  dem  dem  Balken  abgewandten  seitlichen 
Schenkel  des  Parallelogramms  verbunden  sein. 

Im  Hinblick  auf  eine  wirksame  Handhabung  be- 
sonders  schwerer  Lasten  ist  es  von  ganz  besonde- 
rem  Vorteil,  wenn  zwei  parallel  zueinander  ange- 
ordnete,  vorzugsweise  identisch  ausgebildete  Auf- 
nahme-  und  Stelleinrichtungen  vorgesehen  sind, 
deren  Aufnahmeleisten  die  Last  beidseitig,  d.h.  von 
außen  nach  innen  gerichtet,  zumindest  teilweise 
untergreifen.  Im  Rahmen  einer  solchen  Ausgestal- 
tung  würde  die  Last  gleichmäßig  von  beiden  Seiten 
aufgenommen  und  horizontal  verlagert  werden.  Der 
Einfachheit  halber  wird  nachfolgend  lediglich  stets 
eine  Aufnahme-  und  Stelleinrichtung  genannt,  wo- 
bei  die  nachfolgend  erläuterten  Merkmale  der  Auf- 
nahme-  und  Stelleinrichtung  für  beide  fakultativ 
vorzusehende  Aufnahme-  und  Stelleinrichtungen 
zutreffen. 

Bei  der  Vorkehrung  zweier  identischer,  parallel 
zueinander  angeordneter  Aufnahme-  und  Stellein- 
richtungen  ist  noch  wesentlich,  daß  die  Bewegung 
der  beiden  Einrichtungen  in  besonders  vorteilhafter 
Weise  zwangssynchronisiert  ist.  Folglich  ist  keine 
besondere  Abstimmung  der  Stelleinrichtungen  auf- 
einander  erforderlich.  Eine  solche  Zwangssynchro- 
nisierung  könnte  dadurch  erfolgen,  daß  das  Betäti- 
gungsorgan  starr  miteinander  wirkverbundene  Be- 
tätigungsmittel  aufweist,  die  in  paralleler  Anord- 
nung  zueinander  auf  die  jeweiligen  seitlichen 
Schenkel  der  Stelleinrichtungen  wirken. 

Im  Hinblick  auf  ein  besonders  sicheres  Hand- 
haben  von  Lasten  ist  es  von  weiterem  Vorteil,  wenn 
die  Aufnahmeleiste  und  der  ihr  gegenüberliegende, 
an  dem  vertikalen  Balken  angelenkte  und  dort  verti- 
kal  verschiebbare  Schenkel  in  jeder  Arbeitsstellung 
der  Vorrichtung  horizontal  ausgerichtet  sind.  Da- 
durch  ist  wirksam  vermieden,  daß  die  zu  handha- 
bende  Last  in  irgendeiner  Arbeitsposition  von  den 
Aufnahmeleisten  kippt.  Folglich  sind  auch  keine 
besonderen  Haltemittel  zum  Halten  der  Last  auf 
den  Aufnahmeleisten  erforderlich. 

Im  Hinblick  auf  die  zweckgebundene  konstruk- 
tive  Ausgestaltung  der  Aufnahmeleiste  ist  es  vor- 
teilhaft,  diese  im  wesentlichen  mit  einem  L-förmi- 
gen  Querschnitt  auszubilden.  Der  untere,  querver- 

5  laufende  Schenkel  des  L-Profils  dient  dabei  zum 
Untergreifen  der  Last,  wobei  dieser  zum  Untergrei- 
fen  der  Last  dienende  Schenkel  des  L-Profils  in 
weiter  vorteilhafter  Weise  dünner  ausgebildet  ist, 
als  der  zur  Anlenkung  an  die  seitlichen  Schenkel 

io  des  Parallelogramms  dienende  Schenkel  des  L- 
Profils.  Dadurch  ist  gewährleistet,  daß  der  relativ 
dünne,  querliegende  Schenkel  des  L-Profils  unter 
nahezu  jede  Last,  bspw.  unter  eine  Palette  nach 
DIN  55  201  bzw.  unter  deren  Schultern,  greifen 

15  kann,  ohne  daß  zusätzliche  zur  Auflage  dienende 
Querbalken  vorzusehen  sind. 

Im  Hinblick  auf  das  Betätigungsorgan  ist  es 
von  Vorteil,  wenn  dieses  an  beiden  Enden 
schwenkbar  angelenkt  ist  und  das  Seitenteil  im 

20  Sinne  eines  Hebels  durch  Schwenken  kraftbeauf- 
schlagt.  Dabei  wird  die  Aufnahmeleiste  horizontal 
und  der  der  Aufnahmeleiste  gegenüberliegende 
Schenkel  -  aufgrund  seiner  vertikalen  Verschieb- 
barkeit  -  vertikal  verlagert.  Mit  anderen  Worten 

25  bewirkt  das  Betätigungsorgan,  daß  die  Aufnahme- 
leiste  und  somit  die  zu  handhabende  Last  in  einer 
horizontalen  Ebene  verlagerbar  ist,  da  nämlich  der 
obere  Schenkel  des  Parallelogramms  -  der  der 
Aufnahmeleiste  gegenüberliegende  Schenkel  -  sich 

30  mit  zunehmendem  Abstand  der  Last  vom  vertikalen 
Balken  auf  die  Aufnahmeleiste  zubewegen  kann. 
Wird  die  Last  dagegen  auf  den  vertikalen  Balken 
zubewegt,  so  wird  der  Abstand  zwischen  Aufnah- 
meleiste  und  dem  gegenüberliegenden  Schenkel 

35  wieder  vergrößert. 
Im  Hinblick  auf  eine  besonders  wirkungsvolle 

Betätigung  der  Stelleinrichtung  ist  es  vorteilhaft, 
wenn  das  Betätigungsorgan  in  etwa  mittig  an  den 
seitlichen  Schenkel  schwenkbar  angelenkt  ist  und 

40  in  etwa  halb  so  lang  wie  der  seitliche  Schenkel  ist. 
Die  Verschiebbarkeit  des  oberen  Schenkels,  d.h. 
des  der  Aufnahmeleiste  gegenüberliegenden 
Schenkels,  am  vertikalen  Balken  muß  dann  ent- 
sprechend  dimensioniert  sein,  damit  das  Betäti- 

45  gungsorgan  die  Aufnahmeleiste  hinreichend  aus- 
lenken  kann. 

Im  Hinblick  auf  die  Anordnung  der  einzelnen 
Schenkel  bzw.  Hebel  oder  Balken  ist  es  von  weite- 
rem  Vorteil,  wenn  die  Gelenke  über  die  der  obere 

50  Schenkel  und  das  Betätigungsorgan  an  den  verti- 
kalen  Balken  angelenkt  sind,  in  einer  vertikalen 
Ebene  liegen.  Ebenso  können  die  Gelenke,  über 
die  das  Betätigungsorgan  an  dem  Balken  und  die 
seitlichen  Schenkel  an  den  Aufnahmeleisten  ange- 

55  lenkt  sind,  in  einer  horizontalen  Ebene  liegen.  We- 
sentlich  ist  nun,  daß  die  in  Rede  stehenden  Gelen- 
ke  entweder  auf  einer  vertikalen  Geraden  oder  ei- 
ner  horizontalen  Geraden  liegen  können,  so  daß 

3 
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sowohl  die  Schenkel  als  auch  die  Gelenke  mitein- 
ander  fluchten. 

Im  Hinblick  auf  eine  Ausgestaltung  der  erfin- 
dungsgemäßen  Vorrichtung  dahingehend,  daß  die 
Stelleinrichtung  bzw.  das  dadurch  gebildete  Paral- 
lelogramm  beidseits  der  Vorrichtung  auslenkbar  ist, 
könnten  die  Gelenke  bzw.  die  über  die  Gelenke 
verbundenen  Schenkel  einen  seitlichen  Versatz 
aufweisen.  Dadurch  wäre  gewährleistet,  daß  sich 
die  jeweiligen  Schenkel  bspw.  an  dem  Betätigungs- 
organ  vorbeibewegen  lassen  und  daß  das  Betäti- 
gungsorgan  durch  Verschwenken  beidseits  des 
senkrechten  Balkens  das  Parallelogramm  in  beide 
Richtungen  verschieben  kann.  Insoweit  ließe  sich 
die  in  Rede  stehende  Vorrichtung  zur  Handhabung 
von  Lasten  beidseits  des  senkrechten  Balkens  ver- 
wenden,  so  daß  bspw.  Lasten  aus  einem  Regal 
entnommen  und  -  in  einer  Ebene  -  in  die  andere 
Richtung  weggeschwenkt  werden  können. 

Die  Schwenkbewegung  bzw.  Betätigung  des 
Betätigungsorgans  erfolgt  mittels  eines  am  Balken 
befestigten  Antriebs.  Dieser  Antrieb  dient  aus- 
schließlich  der  Betätigung  bzw.  dem  Schwenken 
des  Betätigungsorgans,  so  daß  dieser  Antrieb  - 
vorzugsweise  ein  Elektromotor  -  entsprechend  di- 
mensioniert  sein  kann.  Der  Antrieb  bzw.  Elektromo- 
tor  könnte  über  ein  Schrittschaltgetriebe,  vorzugs- 
weise  über  ein  Malteserkreuz  oder  einen  Exzenter, 
mit  dem  Betätigungsorgan  wirkverbunden  sein. 

Wie  bereits  zuvor  erwähnt,  ist  am  vertikalen 
Balken  eine  vertikale  Führung  des  der  Aufnahme- 
leiste  gegenüberliegenden  Schenkels  vorgesehen. 
Diese  Führung  könnte  durch  mindestens  einen  in 
einer  entsprechenden  Ausnehmung  am  vertikalen 
Balken  geführten  Gleitschuh  verwirklicht  sein.  In 
besonders  vorteilhafter  Weise  weist  der  obere 
Schenkel  des  Parallelogramms  an  zwei  unter- 
schiedlich  angelenkten  Stellen  zwei  in  der  Ausneh- 
mung  am  vertikalen  Balken  geführte  Gleitschuhe 
auf,  wobei  diese  Gleitschuhe  den  Schenkel  kippsi- 
cher  in  seiner  horizontalen  Lage  -  ungeachtet  der 
vertikalen  Position  -  halten. 

Im  Rahmen  der  voranstehenden  Erläuterung 
wurde  lediglich  aufgezeigt,  wie  die  erfindungsge- 
mäße  Vorrichtung  Lasten  in  einer  horizontalen  Ebe- 
ne  verlagert.  Damit  jedoch  die  Aufnahmeleisten  die 
in  Rede  stehenden  Lasten  auch  tatsächlich  von 
unten  aufnehmen  und  bspw.  von  einem  Regalbrett 
abheben  können,  ist  es  zwingend  erforderlich,  daß 
die  Aufnahmeleisten  auch  in  ihrer  vertikalen  Posi- 
tion  veränderbar  sind.  In  ganz  besonders  vorteilhaf- 
ter  Weise  läßt  sich  dazu  der  vertikale  Balken  hö- 
henverstellen. 

Folglich  ist  hier  keine  isolierte  Höhenverstel- 
lung  der  Aufnahmeleiste  vorgesehen,  sondern  viel- 
mehr  eine  Höhenverstellung  des  gesamten,  zuvor 
erörterten  Parallelogramms,  so  daß  der  Antrieb  für 
das  Betätigungsorgan  ausschließlich  zur  Lageände- 

rung  in  einer  horizontalen  Ebene  dient.  Die  vertika- 
le  Lageänderung  wird  dann  durch  die  zuvor  er- 
wähnte  Höhenverstellung  des  vertikalen  Balkens 
erreicht,  die  wiederum  über  einen  gesonderten  An- 

5  trieb  erfolgen  kann. 
Im  Hinblick  auf  eine  weitere  Verstellbarkeit  der 

erfindungsgemäßen  Vorrichtung  ist  es  von  ganz 
besonderem  Vorteil,  wenn  der  Balken  vorzugsweise 
orthogonal  zu  der  originären  Bewegbarkeit  der  Auf- 

io  nahmeleiste  in  einer  horizontalen  Ebene  seitenver- 
stellbar  ist.  Diese  Seitenverstellung  -  beispielsweise 
entlang  eines  Hochregals  -  kann  bspw.  über  Füh- 
rungsschienen  erfolgen,  an  denen  der  vertikale  Bal- 
ken  vorzugsweise  beidseits  verschiebbar  angelenkt 

15  ist.  Auch  hierzu  ist  ein  gesonderter  Antrieb  vorge- 
sehen,  so  daß  die  unterschiedlichen  Verstellbarkei- 
ten  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  durch  von- 
einander  unabhängige  Stellmotoren  realisiert  sind. 

Schließlich  ist  es  im  Hinblick  auf  besondere 
20  Einsatzgebiete  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung 

von  ganz  besonderem  Vorteil,  wenn  der  vertikale 
Balken  einem  Regalbediengerät  oder  einem  Trans- 
portfahrzeug  zugeordnet  ist,  so  daß  die  zuvor  ge- 
nannten  Bewegungsabläufe  zum  Be-  und  Entladen 

25  eines  Hochregals  oder  zur  sonstigen  Aufnahme 
und  Abgabe  von  Lasten  mittels  eines  Transport- 
fahrzeuges  in  vorteilhafter  Weise  einsetzbar  sind. 

Es  gibt  nun  verschiedene  Möglichkeiten,  die 
Lehre  der  vorliegenden  Erfindung  in  vorteilhafter 

30  Weise  auszugestalten  und  weiterzubilden.  Dazu  ist 
einerseits  auf  die  dem  Patentanspruch  1  nachge- 
ordneten  Ansprüche,  andererseits  auf  die  nachfol- 
gende  Erläuterung  eines  Ausführungsbeispiels  der 
Erfindung  anhand  der  Zeichnung  zu  verweisen.  In 

35  Verbindung  mit  der  Erläuterung  des  bevorzugten 
Ausführungsbeispiels  der  Erfindung  anhand  der 
Zeichnung  werden  auch  im  allgemeinen  bevorzug- 
te  Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen  der  Lehre 
erläutert.  In  der  Zeichnung  zeigt 

40  Fig.  1  in  einer  schematischen  Darstellung, 
teilweise,  ein  Ausführungsbeispiel  ei- 
ner  erfindungsgemäßen  Vorrichtung, 

Fig.  2  in  schematischer  Darstellung  eine 
durch  die  erfindungsgemäße  Vorrich- 

45  tung  zu  handhabende  Last, 
Fig.  3  in  schematischer  Darstellung  den  Ge- 

genstand  aus  Fig.  1  mit  den  jeweiligen 
Anlenkungen  an  einen  vertikalen  Bal- 
ken, 

50  Fig.  4  in  einer  Seitenansicht  den  Gegen- 
stand  aus  Fig.  3  in  einem  etwa  zur 
Hälfte  ausgelenkten  Zustand  und 

Fig.  5  in  einer  Frontansicht  die  in  der  Ar- 
beitsposition  befindlichen  Aufnahme- 

55  leisten  an  einer  Last  -  im  Vergleich 
zum  Einsatz  herkömmlicher  Teleskop- 
gabeln. 

4 
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Die  Fig.  1,  3  und  4  zeigen  in  schematischer 
Darstellung  eine  Vorrichtung  zur  Handhabung  einer 
in  Fig.  2  dargestellten  Last  1.  Die  hier  gezeigte 
Vorrichtung  weist  eine  zur  Aufnahme  der  Last  die- 
nende  Aufnahmeeinrichtung  2  und  eine  die  Aufnah- 
meeinrichtung  2  tragende  und  diese  betätigende 
Stelleinrichtung  3  auf. 

Erfindungsgemäß  weist  die  Aufnahmeeinrich- 
tung  2  eine  die  die  Last  1  tragenden  Schultern  4 
teilweise  untergreifende,  horizontal  angeordnete 
Aufnahmeleiste  5  auf.  Die  Aufnahmeleiste  5  bildet 
gemeinsam  mit  Stangen  bzw.  Balken  der  Stellein- 
richtung  3  ein  Parallelogramm  6,  dessen  Schenkel 
jeweils  über  Gelenke  7,  8,  9,  10  miteinander  ver- 
bunden  sind.  Der  der  Aufnahmeleiste  5  gegenüber- 
liegende  Schenkel  1  1  ist  an  einer  an  einem  vertika- 
len  Balken  12  ausgebildeten  Führung  13  vertikal 
verschiebbar  angelenkt.  Zwischen  dem  Balken  12 
und  einem  der  die  Aufnahmeleiste  5  mit  dem  dazu 
parallelen  Schenkel  11  verbindenden  seitlichen 
Schenkel  14  oder  15  erstreckt  sich  ein  Betäti- 
gungsorgan  16. 

Die  Fig.  1  und  3  zeigen  besonders  deutlich, 
daß  insgesamt  zwei  parallel  zueinander  angeordne- 
te,  identisch  ausgebildete  Aufnahme-  und  Stellein- 
richtungen  2,  3  vorgesehen  sind,  deren  Aufnahme- 
leisten  5  die  Last  1  beidseitig  -  von  außen  her  - 
teilweise  untergreifen.  Folglich  ist  die  zu  handha- 
bende  Last  1  beidseitig  sicher  gehalten.  Des  weite- 
ren  sind  die  Bewegungen  der  beiden  parallelen 
Aufnahme-  und  Stelleinrichtungen  2,  3  aufgrund 
der  hier  gewählten  Betätigung  zwangssynchroni- 
siert,  was  insbesondere  aus  Fig.  3  hervorgeht. 

Fig.  4  zeigt  deutlich,  daß  die  Aufnahmeleiste  5 
und  der  ihr  gegenüberliegende,  an  dem  vertikalen 
Balken  12  angelenkte  und  dort  vertikal  verschieb- 
bare  Schenkel  1  1  in  jeder  Arbeitsstellung  der  Vor- 
richtung  horizontal  ausgerichtet  sind.  Auch  dadurch 
ist  ein  sicheres  Halten  der  zu  handhabenden  Last 
gewährleistet. 

Sowohl  die  Fig.  1  und  3  als  auch  Fig.  5  (unter- 
er  Teil)  lassen  erkennen,  daß  die  Aufnahmeleiste  5 
einen  im  wesentlichen  L-förmigen  Querschnitt  auf- 
weist.  Der  zum  Untergreifen  der  Last  1  dienende 
Schenkel  des  L-Profils  ist  dabei  dünner  ausgebil- 
det,  als  der  zur  Anlenkung  an  die  seitlichen  Schen- 
kel  14,  15  des  Parallelogramms  dienenden  Schen- 
kel  18  des  L-Profils.  Dabei  ist  der  zum  Untergreifen 
der  Last  1  dienende  Schenkel  17  des  L-Profils 
derart  dimensioniert,  daß  er  unter  die  Schultern  19 
einer  Palette  20  nach  DIN  55  201  paßt. 

In  den  Darstellungen  der  Figuren  3  und  4  ist 
angedeutet,  daß  das  Betätigungsorgan  16  als  Stan- 
ge  ausgeführt  ist.  Das  Betätigungsorgan  16  ist  an 
beiden  Enden  schwenkbar  angelenkt  und  beauf- 
schlagt  das  Seitenteil  bzw.  den  seitlichen  Schenkel 
14  im  Sinne  eines  Hebels  durch  Schwenken.  Die 
Aufnahmeleiste  5  wird  dabei  horizontal  und  der  der 

Aufnahmeleiste  5  gegenüberliegende  Schenkel  11 
vertikal  verlagert.  Des  weiteren  ist  das  Betätigungs- 
organ  16  in  etwa  mittig  an  den  seitlichen  Schenkel 
14  schwenkbar  angelenkt  und  in  etwa  halb  so  lang 

5  wie  der  seitliche  Schenkel  14  ausgeführt. 
Die  Fig.  1,  3  und  4  zeigen  des  weiteren  andeu- 

tungsweise,  daß  die  Gelenke  10,  21,  über  die  der 
obere  Schenkel  11  und  das  Betätigungsorgan  16 
an  den  vertikalen  Balken  12  angelenkt  sind,  in  einer 

io  vertikalen  Ebene  liegen.  Damit  das  Betätigungsor- 
gan  16  das  Parallelogramm  6  im  Sinne  einer 
Schaukel  auch  auf  die  andere  Seite  des  Balkens  12 
auslenken  kann,  besteht  zwischen  dem  Betäti- 
gungsorgan  16  und  den  seitlichen  Schenkeln  14, 

15  15  und  den  entsprechenden  Gelenken  21  und  7 
bzw.  8  ein  seitlicher  Versatz,  der  in  den  Fig.  jedoch 
nicht  zu  erkennen  ist. 

Der  Einfachheit  halber  ist  in  den  Fig.  nicht 
dargestellt,  daß  das  Betätigungsorgan  16  mittels 

20  eines  am  Balken  12  befestigten  Antriebs  betätigbar 
ist.  Auch  sind  in  den  Darstellungen  keinerlei  Getrie- 
be  oder  dgl.  dargestellt.  Einzelheiten  hierzu  befin- 
den  sich  im  allgemeinen  Teil  der  Beschreibung. 

Fig.  4  zeigt  weiter  andeutungsweise,  daß  die 
25  vertikale  Führung  13  des  der  Aufnahmeleiste  5 

gegenüberliegenden  Schenkels  11  durch  zwei  in 
einer  Ausnehmung  22  vertikalen  Balken  12  geführ- 
te  Gleitschuhe  23  verwirklicht  ist,  wobei  die  Gleit- 
schuhe  23  den  Schenkel  11  kippsicher  in  seiner 

30  horizontalen  Lage  halten. 
Fig.  5  zeigt  schließlich  andeutungsweise  den 

Einsatz  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  im 
Rahmen  eines  Regalbediengerätes.  Die  Aufnahme- 
leisten  5  greifen  unter  die  Palette  20  bzw.  unter 

35  deren  Schultern  19,  so  daß  die  Last  1  behinde- 
rungsfrei  gehandhabt  werden  kann.  Zum  Vergleich 
weist  Fig.  5  in  der  oberen  Darstellung  die  übliche 
Handhabung  einer  Last  1  mittels  Teleskopgabeln 
24  auf,  bei  deren  Verwendung  es  stets  erforderlich 

40  ist,  die  Palette  20  auf  zusätzlichen  Lagerbalken  25 
abzusetzen,  damit  die  Teleskopgabeln  24  unter  die 
Schultern  19  der  Palette  20  verbringbar  sind. 

Abschließend  sei  hervorgehoben,  daß  das  vor- 
anstehend  erörterte  Ausführungsbeispiel  lediglich 

45  der  Erörterung  der  beanspruchten  Lehre  dient,  die- 
se  jedoch  nicht  auf  das  Ausführungsbeispiel  ein- 
schränkt. 

Patentansprüche 
50 

1.  Vorrichtung  zur  Handhabung  von  Lasten  (1), 
mit  einer  zur  Aufnahme  der  Last  (1)  dienenden 
Aufnahmeeinrichtung  (2)  und  einer  die  Aufnah- 
meeinrichtung  (2)  tragenden  und  diese  betäti- 

55  genden  Stelleinrichtung  (3), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahme- 
einrichtung  (2)  eine  die  Last  (1)  oder  die  die 
Last  (1)  tragenden  bzw.  an  der  Last  (1)  befe- 

5 
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stigten  Auflageteile,  Schultern  (4)  oder  dgl.  zu- 
mindest  teilweise  untergreifende,  vorzugsweise 
horizontal  angeordnete  Aufnahmeleiste  (5)  auf- 
weist,  daß  die  Aufnahmeleiste  (5)  gemeinsam 
mit  Stangen  und/oder  Balken  der  Stelleinrich- 
tung  (3)  ein  Parallelogramm  (6)  bilden,  dessen 
Schenkel  jeweils  über  Gelenke  (7,  8,  9,  10) 
miteinander  verbunden  sind,  daß  der  der  Auf- 
nahmeleiste  (5)  gegenüberliegende  Schenkel 
(11)  an  einer  an  einem  vorzugsweise  vertikalen 
Balken  (12)  ausgebildeten  Führung  (13)  vertikal 
verschiebbar  angelenkt  ist  und  daß  sich  ein 
Betätigungsorgan  (16)  zwischen  dem  Balken 
(12)  und  einem  der  die  Aufnahmeleiste  (5)  mit 
dem  dazu  Parallelen  Schenkel  (11)  verbinden- 
den  seitlichen  Schenkel  (14,  15)  des  Parallelo- 
gramms  (6)  erstreckt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwei  parallel  zueinander  ange- 
ordnete,  vorzugsweise  identisch  ausgebildete 
Aufnahme-  und  Stelleinrichtungen  (2,  3)  vorge- 
sehen  sind,  deren  Aufnahmeleisten  (5)  die  Last 
(1)  beidseitig  zumindest  teilweise  untergreifen 
und  daß  die  Bewegungen  der  beiden  parallelen 
Aufnahme-  und  Stelleinrichtungen  (2,  3) 
zwangssynchronisiert  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeleiste  (5) 
und  der  ihr  gegenüberliegende,  an  dem  verti- 
kalen  Balken  (12)  angelenkte  und  dort  vertikal 
verschiebbare  Schenkel  (11)  in  jeder  Arbeits- 
stellung  der  Vorrichtung  horizontal  ausgerichtet 
sind. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahme- 
leiste  (5)  einen  im  wesentlichen  L-förmigen 
Querschnitt  aufweist,  daß  der  zum  Untergreifen 
der  Last  (1)  dienende  Schenkel  (17)  des  L- 
Profils  dünner  ausgebildet  ist,  als  der  zur  An- 
lenkung  an  die  seitlichen  Schenkel  (14,  15)  des 
Parallelogramms  (6)  dienende  Schenkel  (18) 
des  L-Profils  und  daß  der  zum  Untergreifen  der 
Last  (1)  dienende  Schenkel  (17)  des  L-Profils 
ggf.  derart  dimensioniert  ist,  daß  er  unter  die 
Schultern  (19)  einer  Palette  (20),  vorzugsweise 
einer  Palette  (20)  nach  DIN  55201,  paßt. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Betäti- 
gungsorgan  (16)  als  Stange  ausgeführt  ist,  daß 
das  Betätigungsorgan  (16)  an  beiden  Enden 
schwenkbar  angelenkt  ist  und  den  seitlichen 
Schenkel  (14  oder  15)  im  Sinne  eines  Hebels 
durch  Schwenken  kraftbeaufschlagt  und  dabei 
die  Aufnahmeleiste  (5)  horizontal  und  den  der 

Aufnahmeleiste  (5)  gegenüberliegende  Schen- 
kel  (11)  vertikal  verlagert  und  daß  ggf.  das 
Betätigungsorgan  (16)  in  etwa  mittig  an  den 
seitlichen  Schenkel  (14  oder  15)  schwenkbar 

5  angelenkt  ist  und  in  etwa  halb  so  lang  wie  der 
seitliche  Schenkel  (14  oder  15)  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Gelenke  (7,  8,  9,  10),  über 

io  die  der  obere  Schenkel  (11)  und  das  Betäti- 
gungsorgan  (16)  an  den  vertikalen  Balken  (12) 
angelenkt  sind,  in  einer  vertikalen  Ebene  lie- 
gen,  daß  die  Gelenke  (21;  7  oder  8  bzw.  9 
oder  10),  über  die  das  Betätigungsorgan  (16) 

15  an  dem  Balken  (12)  und  die  seitlichen  Schen- 
kel  (14  oder  15)  an  den  Aufnahmeleisten  (5) 
angelenkt  sind,  in  einer  horizontalen  Ebene 
liegen  und  daß  die  Gelenke  (21,  10),  über  die 
der  obere  Schenkel  (11)  und  das  Betätigungs- 

20  organ  (16)  an  den  vertikalen  Balken  (12)  ange- 
lenkt  sind,  ggf.  auf  einer  vertikalen  Geraden 
und  die  Gelenke  (21,  7,  8),  über  die  das  Betäti- 
gungsorgan  (16)  an  dem  Balken  (12)  und  die 
seitlichen  Schenkel  (14,  15)  an  den  Aufnahme- 

25  leisten  (5)  angelenkt  sind,  auf  einer  horizonta- 
len  Geraden  liegen  oder  daß  zumindest  die 
Gelenke  (21,  7,  8),  über  die  das  Betätigungsor- 
gan  (16)  an  dem  Balken  (12)  und  die  seitlichen 
Schenkel  (14,  15)  an  den  Aufnahmeleisten  (5) 

30  angelenkt  sind,  einen  seitlichen  Versatz  zuein- 
ander  aufweisen. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Betäti- 

35  gungsorgan  (16)  mittels  eines  am  Balken  (16) 
befestigten  Antriebs  betätigbar  ist  und  daß  der 
Antrieb  ggf.  einen  Elektromotor  umfaßt  und 
über  ein  Schrittschaltgetriebe,  vorzugsweise 
über  ein  Malteserkreuz  oder  einen  Exzenter, 

40  mit  dem  Betätigungsorgan  wirkverbunden  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vertikale 
Führung  (13)  des  der  Aufnahmeleiste  (5)  ge- 

45  genüberliegenden  Schenkels  (11)  durch  min- 
destens  einen  in  einer  entsprechenden  Aus- 
nehmung  (22)  am  vertikalen  Balken  (12)  ge- 
führten  Gleitschuh  (23)  verwirklicht  ist  und  daß 
die  vertikale  Führung  (13)  des  der  Aufnahme- 

50  leiste  (5)  gegenüberliegenden  Schenkels  (11) 
durch  zwei  in  der  Ausnehmung  am  vertikalen 
Balken  (12)  geführte  Gleitschuhe  (23)  verwirk- 
licht  ist,  wobei  die  Gleitschuhe  (23)  den  Schen- 
kel  kippsicher  in  seiner  horizontalen  Lage  hal- 

55  ten. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  vertikale 

6 
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Balken  (12)  höhenverstellbar  ist,  daß  der  verti- 
kale  Balken  (12)  in  seiner  jeweiligen  vertikalen 
Position  in  einer  horizontalen  Ebene  -  vorzugs- 
weise  orthogonal  zu  der  originären  Verstellbar- 
keit  der  Aufnahmeleiste  (5)  -  seitenverstellbar  5 
ist  und  daß  der  Balken  (12)  ggf.  einem  Regal- 
bediengerät  oder  einem  Transportfahrzeug  zu- 
geordnet  ist. 
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